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DiGA: 30. DiGA im BfArM-Verzeichnis gelistet, BAH stellt Übersicht und Berechnungstool zur Verfügung

Nachdem nunmehr die 30. DiGA im BfArM-Verzeichnis gelistet ist, stellt der BAH seinen Mitgliedern eine Übersicht und eine Berechnungshelfe für Höchstbeträge bereit
Mit neolexon Aphasie wurde die 30. DiGA ins BfArM-Verzeichnis aufgenommen. Die DiGA bietet eine digitale Sprachtherapie für Patienten mit Aphasie und/oder Sprechaprexie. Für eine möglichst übersichtliche Gesamtschau der aktuell gelisteten DiGA stellt der BAH ab sofort einen Excel-Datei im Mitgliederbereich (LINK Wo legen wir die Datei ab?) zur Verfügung. Die Datei enthält auch Berechnungsformeln, mit denen die Höchstbetragsberechnung nach der Rahmenvereinbarung nach § 134 Absatz 4 und 5 SGB V nachvollzogen werden kann. Bitte beachten Sie, dass die Angaben in der Excel-Datei sowie die Berechnungsformeln ohne Gewähr sind. Die Übersicht und die Berechnungstools wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, jedoch sind die offiziell verbindlichen Angaben dem BfArM-Verzeichnis (https://diga.bfarm.de/de/verzeichnis/) bzw. im Rahmen der Höchstbetragsberechnung den Internetseiten des GKV-Spitzenverbandes (https://www.gkv-spitzenverband.de/) zu entnehmen.



